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RS OGH 1953/9/23 1Ob687/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1953

Norm

ABGB §1338 II

3.RStG §15

JN §1

Rechtssatz

Für das Begehren des ehemaligen Rückstellungsgegners auf Ersatz des Schadens, der dadurch entstanden sei, daß der

Rückstellungswerber durch wissentlich unrichtige Angaben im Rückstellungsverfahren die Rückstellung erreicht habe,

ist der Rechtsweg zulässig.
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